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5.  Einverständniserklärung der Eltern 

 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Für die Teilnahme an den Action!Kidz ist das schriftliche Einverständnis der gesetzlichen Vertreter der 

Kinder und Jugendlichen notwendig und beim Projektleiter einzureichen. 

Im Mittelpunkt des Kindernothilfe-Projekts „Action!Kidz – Kinder gegen Kinderarbeit“ steht das 

freiwillige Engagement von Kindern und Jugendlichen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz steht diesem 

Engagement ausdrücklich nicht entgegen. Projektleiter sind aufgefordert, Art und Dauer der 

Action!Kidz-Tätigkeiten dem jeweiligen Alter der Kinder und Jugendlichen anzupassen. 

Fällt das Action!Kidz-Engagement nicht in den Schulunterricht, sind die beteiligten Kinder und 

Jugendlichen über die Kindernothilfe bei der BGW Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege gesetzlich unfallversichert. Das gilt auch für einen Einsatz in einem Unternehmen. 

 

 

 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 

 

 

in der Zeit vom 

 

 

außerhalb der Schulzeit am Kindernothilfe-Projekt „Action!Kidz – Kinder gegen Kinderarbeit“ teilnimmt. 

Der komplette Erlös dieser Aktion kommt einem Schulprojekt in Sambia zu Gute, mit dem die 

Kindernothilfe ausbeuterische Kinderarbeit bekämpft. Mädchen und Jungen erhalten eine 

Schulausbildung und damit die Chance, sich aus Kinderarbeit und Armut zu befreien. 

 

  

Ort, Datum und Unterschrift gesetzlicher Vertreter 


